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[ca . 1596 ] A
SCHULDBRIEF VON SEBASTIAN WYSS FUER KATHARINA SCHELL

"Jch Baschion Wyss 3 dyser Zytt Amman im Thwing Zu Rütti [ Oberrüti ] bekhen unnd

thun kund mencklichem mitt dysem brieff" 3 dass er von der Witwe Katha¬

rina Schell 200 Gl . Zuger Währung in bar erhalten habe und sich
verpflichte , genannte Summe der Gläubigerin , deren Erben oder dem
rechtmässigen Inhaber dieses Schuldbriefes "von datto dis brieffs
über fünff Jahr mitt sambtt Vierzechen guldin zu versprochnem Zins"  zurück¬

zuzahlen . Auch werde er alljährlich den versprochenen Zins von
14 Gl . auf den St . Martinstag oder 8 Tage vorher in Zug abliefern.
Sollte er , Wyss , oder seine Erben , "zwen Zyns zesamen fallen"  lassen,
"sol mann gwaltt [ haben ] das haupttgutt sambtt allen usstenden Zynsen Costen

unnd schaden Jnzuzüchen . Darmitt und aber des Jren dester bas versycherett

syend 3 so hab gedachtter Baschion Wyss rechtt unnd redlich Jngesezt unnd



hafftt gemachtt myne zwo Weyden genambtt Gwanden [ Gern. Oberrüti ?] sind Zechen

Juchartten Lands , danne myne zwo Wey den , die Rüssmatt [ Gern. Oberrüti ?] genambtt

sind syben Juchartten Lands , unnd die Böügenweid [ Beugen , Gern. Oberrüti AG] ,

ist Vier Jucharten , sind alle aneinandem " . ^

1 ) Hier bricht der Text ab.

- Blatt 52V und 53 leerKonzept , gleiche Hand wie AH 5/42 AH 5 , 52 - 53
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